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Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Stromversorgung (EV StromVG)

Der Ingress soll lauten:
Der Kantonsrat von Solothurn,

gestützt  auf  Artikel  103  in  Verbindung  mit 106  Absatz  1  und  335  des  Schweizerischen 
Strafgesetzbuches  (StGB) vom  21.  Dezember  19731),  Artikel  29  und  30  Absatz  1  des 
Bundesgesetzes  über  die  Stromversorgung  (Stromversorgungsgesetz,  StromVG)  vom 
23.     März 2007  2  )  , Artikel 71 Absatz 2 und Artikel 117 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) 
vom 8.  Juni  19863),  sowie  § 4  Absatz  1  des  Gesetzes  über  das  kantonale  Strafrecht  und die 
Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (EG StGB) vom 14. September 19414  ),   nach 
Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 24. November 2009 (RRB 
Nr. 2009/2163), beschliesst:

§ 1 Absatz 2 soll lauten:
2 Das  Kantonsgebiet  ist  flächendeckend  in  Netzgebiete für  die  Elektrizitätsversorgung 
einzuteilen.

§ 2 Absatz 4 soll lauten:
4 Für Gebiete, die noch nicht mit Elektrizität erschlossen sind, wird ein Netzgebiet bezeichnet, 
wenn ein Bedarf entsteht. Es sind dabei insbesondere die Kriterien der Versorgungssicherheit 
und der Wirtschaftlichkeit der Erschliessung und des Netzbetriebs sowie die Raum- und Erschlies-
sungsplanung der Gemeinden zu berücksichtigen.

§ 3 Absatz 1 soll lauten:
1 Die  Zuteilung  der  Netzgebiete  erfolgt  flächendeckend  und  grundsätzlich  nach  den 
Eigentumsverhältnissen der Elektrizitätsnetze an die bisherigen Netzbetreiber. Betreibt der 
Netzeigentümer sein Netz nicht selber, so hat er die Pflicht, alle Massnahmen des Netzbetreibers 
zu  dulden,  die  der  Erfüllung  der  Grundversorgung,  der  Versorgungssicherheit  und  der 
Leistungsaufträge nach § 4 dienen.

1) SR 311.0.
2) SR 734.7.
3) BGS 111.1.
4) BGS 311.1.



 

§ 4 soll lauten:
Die Zuteilung der Netzgebiete kann mit Leistungsaufträgen im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
des Stromversorgungsgesetzes verbunden werden, soweit dies zur Durchsetzung der 
Gesetzgebung über die Stromversorgung erforderlich ist und Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen den Netzbetreibern ausgeschlossen sind.

Die Sachüberschrift zu § 8 soll lauten:
§ 8. Anschlusspflichten innerhalb des Netzgebietes

Die Sachüberschrift zu § 9 soll lauten:
§ 9. Anschlusspflichten ausserhalb des Netzgebietes

Die Sachüberschrift zu § 11 und §11 soll lauten:
§ 11. Angleichung der Netznutzungstarife
Für  den  Erlass  von  Massnahmen  zur  Angleichung  unverhältnismässiger  Unterschiede  der 
Netznutzungstarife im Sinne von Artikel 14 Absatz 4 Satz 1 des Stromversorgungsgesetzes ist 
der Regierungsrat zuständig. Er hört vorgängig die betroffenen Kreise an. 

§ 13 soll lauten:
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen Bestimmungen dieser  Einführungsverordnung verstösst 
oder darauf beruhende Erlasse und Verfügungen verletzt,  macht sich gemäss  Artikel 29 des 
Stromversorgungsgesetzes strafbar.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats.
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